
Stand: 21.04.2015 

Allgemeine Verkaufsbedingungen 
 

der Kaiser Spezialartikel GmbH 
 
 
1. Allgemeines - Geltungsbereich 
 

1.1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vor-
behaltlos ausführen. 

 
1.2 Maßgeblich für den Inhalt und den Umfang von Lieferungen und Leistungen 

ist unser schriftliches Angebot und, wenn wir eine Auftragsbestätigung ertei-
len, unsere schriftliche Auftragsbestätigung. 

 
1.3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn 

von § 310 Abs. 1 BGB. 
 
1.4 Nachstehende Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor inhaltlich abwei-

chenden Bedingungen des Bestellers. Der Verzicht des Bestellers auf die Gel-
tung evtl. eigener Geschäftsbedingungen wird auch nicht durch unser 
Schweigen oder unsere Leistung beseitigt. Eine Abweichung von den nach-
stehenden Bedingungen bedarf im Einzelfall unserer schriftlichen Bestätigung. 

 
1.5 Alle technischen Daten unserer Kataloge und sonstigen Verkaufsunterlagen, 

Listen und Zeichnungen sowie Gewichts-, Maß- und Mischungsangaben sind 
sorgfältig erstellt, bei Irrtümern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten. 

 
1.6 Es liegt im Verantwortungsbereich des Bestellers zu prüfen, ob unser Produkt 

für den von ihm vorgegebenen Zweck geeignet ist.  
 
 

2.  Angebot - Angebotsunterlagen 
 

2.1 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können 
wir dieses innerhalb von zwei Wochen annehmen. 

 
2.2 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behal-

ten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, 
die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der 
Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Angebote haben 
Gültigkeit nur in schriftlicher Form. Die genannten Preise gelten unter dem 
Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten 
unverändert bleiben. 

 
2.3 Erstmuster und Erstmusterprüfberichte fertigen wir nur nach ausdrücklicher 

schriftlicher Vereinbarung gegen Berechnung nach Aufwand an. 
 
2.4 Produkte, die uns nach Zeichnung oder Mustern vom Besteller in Auftrag ge-

geben werden, unterliegen der Verpflichtung des Bestellers evtl. Schutzrechte 
Dritter zu prüfen und nicht zu verletzen. Wird uns bei Nichtbeachtung dieser 
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Verpflichtung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihn gehörendes 
Schutzrecht eine Fertigung untersagt oder kann das Produkt wegen der Ver-
letzung des Schutzrechtes nicht verwandt werden, sind wir berechtigt - ohne 
die Rechtslage zu prüfen und unter Ausschluss aller Schadensersatzansprü-
che des Bestellers gleich aus welchem Rechtsgrund - Herstellung und Liefe-
rung bis zur Klärung des Sachverhalts einzustellen und vom Besteller Scha-
densersatz zu verlangen, mindestens in Höhe von 15 % des Rechnungswer-
tes für das bestellte Produkt. Der Besteller stellt uns bereits jetzt von Scha-
densersatz- und sonstigen Ersatzansprüchen Dritter, insbesondere von 
Rechtsinhabern, auf erstes Anfordern frei. Zum Umfang des Schadens gehö-
ren auch solche Kosten, die uns durch die Abwehr von Ansprüchen Dritter 
entstehen. 

 
 
3. Preise - Zahlungsbedingungen 
 

3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 
Preise „ab Werk“, einschließlich der für unsere Produkte von uns üblicherwei-
se verwandten Verpackung zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung gelten-
der Mehrwertsteuer. Gewünschte Spezialverpackungen oder Umverpackun-
gen oder spezielle Kleinverpackungen werden dem Besteller berechnet. Die 
Preise gelten jeweils nur für die vertraglich vereinbarte Menge und Ausfüh-
rung. Werden vom Besteller Änderungen gewünscht, die eine höhere Bearbei-
tung erfordern, als nach dem Vertrag oder dem üblichen Produktionsverfahren 
zugrunde gelegt, so bleibt eine angemessene Änderung der Preise vorbehal-
ten. 

 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise zu erhöhen, soweit sich nach Ab-

schluss des Vertrages unsere Kosten aufgrund von nicht von uns zu vertrete-
nen oder anderweitig schuldhaft gesetzten Umständen, insbesondere Tarifab-
schlüsse, Materialpreissteigerungen, insbesondere Rohstoffpreissteigerungen 
oder Energiekostensteigerungen, erheblich erhöhen.   

 
3.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; 

sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen. 

 
3.3 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
 
3.4 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht anderes ergibt, ist der Kaufpreis 

innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der 
Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 8 Prozentpunkten über dem gesetzlichen Basiszinssatz per anno zu for-
dern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuwei-
sen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch 
berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein 
oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.  

 
3.5 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprü-

che rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind oder 
sie im synallagmatischen Verhältnis zur Hauptforderung stehen.  
Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem Besteller auch kein Zurück-
behaltungsrecht zu. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrags-
verhältnis beruht. Gutschriften werden ausdrücklich zum Zwecke der Verrech-
nung erteilt. Ein Anspruch auf Auszahlung besteht nicht. 
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3.6 Bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers behalten wir uns vor, Vo-

rauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. 
Wird uns bekannt, dass beim Besteller fruchtlos gepfändet worden ist oder tritt 
der Vermögensverfall des Bestellers ein, so sind wir berechtigt, unter Anrech-
nung der gemachten Aufwendungen vom Vertrag zurückzutreten.  

 
 
4. Lieferzeit - Lieferbedingungen 
 

4.1 Der Beginn der von uns angegebenen oder mit uns vereinbarten Lieferzeit 
setzt die Abklärung aller technischen Fragen, vom Besteller zu liefernden Un-
terlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von 
Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und die 
Erfüllung der sonstigen Mitwirkungshandlungen durch den Besteller voraus. 

 
4.2 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 

ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus sowie un-
sere ordnungsgemäße Belieferung mit den für die Herstellung des Lieferpro-
duktes erforderlichen Rohstoffen. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten. 

 
4.3 Beruht die Nichteinhaltung von Lieferfristen auf höherer Gewalt, z. B. Streik, 

Aussperrung, etc., so verlängern sich die Fristen angemessen. Eine solche 
angemessene Verlängerung der Lieferfristen tritt auch ein, wenn wir nicht 
rechtzeitig beliefert werden.  

 
4.4 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 

Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.  

 Wird die Anlieferung, der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestel-
lers verschoben, so können wir 10 Tage nach Anzeige der Versandbereit-
schaft der Waren durch uns ein Lagergeld in Höhe von 0,05 % des Rech-
nungsbetrages für jeden angefangenen Monat, maximal jedoch 5 % des 
Rechnungsbetrages dem Besteller in Rechnung stellen. Der Nachweis über 
höhere oder niedrigere Aufwendungen bleibt beiden Vertragsparteien vorbe-
halten.  

 
4.5 Sofern die Voraussetzungen in Ziff. 4.4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufäl-

ligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem 
Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldner-
verzug geraten ist. 

 
4.6 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegen-

de Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von 
§ 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt 
ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung 
in Fortfall geraten ist. 

 
4.7 Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferver-

zug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu 
vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Scha-
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densersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

 
4.8 Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von 

uns zu vertretende Lieferverzug auf schuldhafte Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
4.9 Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Abweichungen 

hinsichtlich der Abmessungen, des Gewichtes, der technischen Gestaltung, 
der Herstellung und des Umfangs der zu liefernden Ware sind innerhalb der 
handelsüblichen produktspezifischen Toleranzen zulässig. Als vom Hersteller 
genehmigt gelten darüber hinaus Änderungen, die der technischen Verbesse-
rung unserer Produkte dienen. 

 
 
5. Unter- und Überlieferung 
 

Von der Bestellung abweichende Liefermengen sind innerhalb einer Toleranz von +/- 
10 % zulässig. Für die Berechnung ist die von uns festgestellte Liefermenge maßge-
bend. Die Berechnung erfolgt auf Basis dieser Liefermenge. 

 
 
6.  Gefahrenübergang - Verpackungskosten 
 

6.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung 
„ab Werk“ vereinbart. 

 
6.2 Für die Rücknahme von Verpackungen gelten besondere Vereinbarungen. 
 
6.3 Soweit der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Trans-

portversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Bestel-
ler. 

 
6.4 Der Besteller ist verpflichtet, in angemessener Frist vor Lieferung der Ware ei-

ne oder mehrere Personen namentlich zu benennen, die zur Entgegennahme 
der Ware und der Begleitpapiere und Unterzeichnung der Lieferpapiere und 
Begleitpapiere durch den Besteller bevollmächtigt sind. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Ware an einen anderen Ort als den Sitz des Bestellers geliefert wer-
den soll. Werden derartige Angaben nicht gemacht, gelten diejenigen Perso-
nen, die die Ware tatsächlich entgegen genommen haben, als zur Entgegen-
nahme der Ware berechtigt und zur Zeichnung der Übergabepapiere (Liefer-
schein und sonstige Begleitpapiere) als bevollmächtigt. 

 
6.5 Ist keine vom Besteller bezeichnete Person zum vereinbarten Termin an dem 

vorgegebenen Ort anwesend oder ist diese Person oder andere Personen zur 
Annahme der Ware nicht bereit, tritt der Besteller in Annahmeverzug mit der 
Folge, dass die Gefahr auf ihn übergeht. Ferner hat er die Mehrkosten zu tra-
gen, die dadurch entstehen, dass eine erneute Anlieferung erfolgt.  

 
6.6 Der Besteller kann die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher 

Mängel nicht verweigern. 
 

 
7.  Mängelhaftung 
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7.1 Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach 
§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungs-
gemäß nachgekommen ist. Der Besteller ist zur Untersuchung der Ware ent-
sprechend § 377 HGB verpflichtet, ihn treffen Rügeobliegenheiten entspre-
chend § 377 HGB.  

 
7.2 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 

Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neu-
en mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mängelbeseitigung sind wir 
verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, so-
weit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem ande-
ren Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.  
Jedenfalls tragen wir im Fall der Mängelbeseitigung die Aufwendungen nur bis 
zur Höhe des Kaufpreises.  

 
7.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berech-

tigt, den Rücktritt zu erklären oder Minderung zu verlangen. 
 
7.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Scha-

densersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsver-
letzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehba-
ren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
7.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 

wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Scha-
densersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die 
Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde ver-
traut hat und auch vertrauen durfte. 

 
7.6 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

 
7.7 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausge-

schlossen. 
 
7.8 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 

Gefahrenübergang.  
 
 

8.  Gesamthaftung 
 
8.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 6 vorgesehen, ist 

- ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus 
Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder 
wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 
BGB. 

 
8.2 Für die Verjährung aller Ansprüche, die nicht der Verjährung wegen eines 

Mangels der Sache unterliegen, gilt eine Ausschlussfrist von 18 Monaten. Sie 
beginnt ab Kenntnis des Schadens und der Person des Schädigers. 
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8.3 Die Begrenzung nach Ziff. 7.1 gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines 

Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung, Ersatz nutzloser Auf-
wendungen verlangt. 

 
8.4 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder ein-

geschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatz-
haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen. 

 
 

9. Eigentumsvorbehaltssicherung 
 
9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zah-

lungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei erheblich ver-
tragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der 
Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknah-
me der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf 
die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskos-
ten - anzurechnen. 

 
9.2 Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache während des Eigentumsvorbehal-

tes pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neu-
wert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich 
sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

 
9.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unver-

züglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO er-
heben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

 
9.4 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang 

weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung 
ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns 
jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zah-
lungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Ver-
gleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vor-
liegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aus-
händigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Die von uns im 
Voraus abgetretene Forderung bezieht sich auch auf den anerkannten Saldo, 
so wie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den dann vorhandenen kau-
salen Saldo.  

 
9.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird 

stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehö-
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renden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, 
einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

 
9.6 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un-

trennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehr-
wertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kun-
den als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstan-
dene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

 
9.7 Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderun-

gen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grund-
stück gegen einen Dritten erwachsen. 

 
9.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 

Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherhei-
ten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl 
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
 

10.  Gerichtsstand - Erfüllungsort - Salvatorische Klausel 
 
10.1 Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir 

sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu ver-
klagen. 

 
10.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

CISC.  
 
10.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs-

ort der Hauptsitz der Kaiser Spezialartikel GmbH. 
 
10.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen 

ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen 
Gründen nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Be-
stimmungen unberührt. 

 
10.5 Die deutsche Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die maßgeb-

liche Fassung. Sie hat bei Übersetzungen Vorrang vor der englischen Über-
setzung und ist nach der deutschen Rechtsprechung gestaltet. 


